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Anpassung kantonaler Gesetze im Zusammenhang mit de m Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung (bzw. K onkordat) über die computergestützte 
Zusammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung von G ewaltdelikten vom 2. April 2009 (ViCLAS-Konkordat) – Synopse 
 

Polizeigesetz vom 30. November 2006 (BGS 512.1): bi sherige Fassung Polizeigesetz vom 30. November 2006  (BGS 512.1): Vorschlag 

§ 1 Abs. 3 
3 Die Polizei vollzieht das Ordnungsbussengesetz des Bundes und die dazu-

gehörende Ordnungsbussenverordnung. 

§ 1 Abs. 3 (neu) 
 3 Die Polizei vollzieht 
a) das Ordnungsbussengesetz des Bundes und die dazugehörende Ord-

nungsbussenverordnung; 
b) die Interkantonale Vereinbarung (bzw. Konkordat) über die computerge-

stützte Zusammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung von Gewaltdelik-
ten vom 2. April 2009 (ViCLAS-Konkordat). 

  

Gesetz über die Organisation der Zivil- und Strafre chtspflege (Gerichts-
organisationsgesetz, GOG): bisherige Fassung 

Gesetz über die Organisation der Zivil- und Strafre chtspflege (Gerichts-
organisationsgesetz, GOG): Vorschlag 

§ 33 
Zwangsmassnahmengericht 

Die Funktion des Zwangsmassnahmengerichts wird durch eine Einzelrichte-
rin oder einen Einzelrichter des Strafgerichts wahrgenommen. Die Geschäfts-
ordnung regelt die Einzelheiten. 

§ 33 
Zwangsmassnahmengericht 

1 Die Funktion des Zwangsmassnahmengerichts wird durch eine Einzelrich-
terin oder einen Einzelrichter des Strafgerichts wahrgenommen. Die Ge-
schäftsordnung regelt die Einzelheiten. 

2 Das Zwangsmassnahmengericht ist auch zuständig für die Verlängerung 
der Löschungsfrist in Fällen erheblicher Wiederholungsgefahr gemäss Art. 13 
Abs. 1 Bst. b ViCLAS-Konkordat. 
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 § 119a 
ViCLAS-Konkordat: Meldung 

 Die Polizei meldet der Leitung der vom Regierungsrat bezeichneten Stelle 
jene Personen, die im ViCLAS verzeichnet sind und bei welchen eine Frei-
heitsstrafe oder stationäre Massnahme bevorsteht. Die Leitung meldet den 
ViCLAS-Koordinierenden der Polizei den Beginn und das Ende von Freiheits-
strafen oder stationären Massnahmen (Art. 13 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 13 
Abs. 1 Bst. d ViCLAS-Konkordat). 

§ 123 
Mitteilung an die Polizei 

 Die Strafjustizbehörden teilen der Polizei die rechtskräftige Erledigung von 
Strafverfahren betreffend Verbrechen und Vergehen mit. 

§ 123 
Mitteilung an die Polizei 

 Die Strafjustizbehörden teilen der Polizei die rechtskräftige Erledigung von 
Strafverfahren betreffend Vergehen und Verbrechen mit sowie betreffend 
Übertretungen gemäss ViCLAS-Konkordat. 

 


